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CNE Schwerpunkt | Alternativen zur Fixierung

Beim Fixieren wird das Recht des Menschen nach Selbstbestimmung quasi „eingesperrt“. (Quelle: 22091967_AdobeStock)

CNE (Certified Nursing Education) ist das multimediale Fortbildungsangebot von Thieme. Es wurde 
in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Pflegerat e.V. (DPR) entwickelt.  
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Kindeswohl, Kindeswille – 
Menschenwürde
Nila Komalasari Schlenker

Bei medizinischen Eingriffen an Kindern steht das medizinische und pflegerische Personal 
oft vor der Situation, dass der Eingriff nur gelingt, wenn das Kind fixiert wird. Die 
Entscheidung darüber treffen meist die Eltern, die damit Schaden vom Kind abwenden 
wollen. Fixierung ist aber gleichzeitig ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten. Ein Zwiespalt zwischen Fürsorge und Autonomie.
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Was ist Fixierung?
„Die Fixierung eines Patienten bezeichnet die Fesselung eines 
Patienten durch mechanische Vorrichtungen zu dessen eige-
ner Sicherheit oder dem Schutz anderer Personen.“ [1] Diese 
Maßnahme wird häufig in der Pflege oder in der Psychia-
trie angewendet.

Auch das kraftvolle Festhalten eines Patienten bei einer 
medizinischen Untersuchung, damit diese zum gewünsch-
ten Erfolg führt, ist eine Zwangsmaßnahme, wenn auch 
eine „weichere“ Version, da sie nur kurz andauert und 
ohne mechanische Hilfsmittel durchgeführt wird. Beispiel 
Blutabnahme: Damit die Vene gefunden wird, muss sich 
der Patient während des ganzen Prozesses ruhig verhal-
ten. Denn sonst rutscht die Nadel und verletzt vielleicht 
den Patienten. Diese Untersuchung ist bei den meisten Er-
wachsenen kein Problem. Aber bei jüngeren Kindern sollte 
man den Arm festhalten.

Was sind die Folgen der Fixierung?
Fixierung und auch kraftvolles Festhalten löst bei Betrof-
fenen Angst, Schmerz und Stress aus. Bei Kindern können 
diese negativen Erfahrungen zu gesundheitlichen Proble-
men wie z. B. Angststörungen führen [2]. Außerdem kann 
die Fixierung durch mechanische Vorrichtungen Schürf-
wunden und Blutergüsse bei den Patienten verursachen.

Unversehrtheit auf Kosten von Freiheit?
Fixierung ist notwendig, wenn der Patient bei fehlender 
Krankheitseinsicht sich selbst und andere gefährdet oder 
zu seinem eigenen Wohl unerlässliche Behandlungen ver-
hindert. Zugleich bedeutet Fixierung Freiheitsentziehung 
bzw. Freiheitsbeschränkung, denn als Zwangsmaßnahme 
ist sie ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Pa-
tienten, in seine Autonomie, und damit in die Grundrech-
te des Betroffenen.

Diese beiden Aspekte beschreiben das Spannungsfeld zwi-
schen Autonomie und Fürsorge. Schließt Fürsorge grund-
sätzlich Autonomie aus?

Kindeswille und Kindeswohl
Wenn der Patient ein Kind ist, dann wird das Verhältnis zwi-
schen Patient und medizinischem Personal komplexer, weil 
die Eltern bei Entscheidungsprozessen mitbeteiligt sind. 
Je jünger das Kind ist, desto stärker greift das Prinzip der 
Fürsorge der Eltern und des medizinischen Personals. Je 
älter das Kind ist, desto mehr Autonomie wird ihm zuge-
standen. Das Alter und der Reifegrad des Kindes sollen das 
Verhältnis zwischen Autonomie und Fürsorge bestimmen. 
Aber das ist nicht so einfach. Die Frage nach dem Prinzip 
der Patienten-Autonomie ist auch bei Erwachsenen pro-
blematisch. Das hängt mit der Komplexität des Sachver-

halts zusammen, die ein Patient, Kind oder Erwachsener, 
niemals umfassend überblicken kann.

Der Kindeswille ist „Ausdruck des ‚subjektiven Kindesinteres-
ses‘“ [3]. Er basiert auf dem Prinzip der Autonomie. Der Be-
griff „Autonomie“ stammt aus dem Griechischen und be-
deutet „Eigengesetzlichkeit“ bzw. „Selbstständigkeit“. Im 
modernen Sinne ist damit die Selbstbestimmung gemeint. 
Sie realisiert sich in der Freiheit. Man geht, wohin man will, 
man tut, was man möchte. Wer autonom ist, hat einen ei-
genen freien Willen und ist unabhängig von Fremdbestim-
mung. Er führt ein Leben als Handelnder.

Doch als Patient ist man in seiner Autonomie von vorn­
herein eingeschränkt. Funktionale Einschränkungen, 
Schmerz und Angst nehmen einem die Freiheit weg. Die 
Krankheit bestimmt das Leben mit und die Abhängig-
keit von anderen, vor allem von medizinischem Personal 
nimmt zu. Der Patient leidet und erduldet.

Wie verhält es sich mit dem Kindeswillen? Im Artikel 12  
Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention wird der Kindes-
wille berücksichtigt. Sie sichert dem Kind, das fähig ist sich 
eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Mei-
nung in allen seinen Angelegenheiten frei zu äußern. Diese 
Meinung ist angemessen zu berücksichtigen, dem Alter 
und der Reife des Kindes entsprechend. Aber was heißt 
Alter und Reife des Kindes? Ab welchem Alter hat ein Kind 
welche Kompetenzen? Korrelieren Alter und Reife bei allen 
Kindern gleich? Ist es nicht eher so, dass Kinder sich un-
terschiedlich schnell entwickeln? Manche Babys können 
schon mit acht Monaten laufen, andere erst mit 18 Mo-
naten.

Es kommt bei der Frage nach dem angemessenen Grad 
der Autonomie auf die Individualität des Subjekts an. Das 
gilt auch bei Kindern. Die Selbstbestimmung fußt auf dem 
Prinzip der Individualität. Jeder Mensch hat einen eige-
nen Körper, einen eigenen Geist und eine eigene Seele. 
Menschen unterscheiden sich von anderen Menschen in 
ihren eigenen Entwicklungen, in ihren eigenen Bedürfnis-
sen und in ihren eigenen Empfindungen. Zum Beispiel ist 
das Schmerzempfinden subjektiv.

Die englische Forscherin Priscilla Alderson stellt in ihrer 
Studie über die Autonomie des Kindes als Patient fest: „Me-
dizinische Maßnahmen beziehen sich vorwiegend auf körperli-
che Verhältnisse, und von seinem Körper bekommt der Mensch 
ein Leben lang Informationen über das eigene Wohl und die 
eigenen Bedürfnisse. In dieser Hinsicht ist jeder Patient sein 
bester Experte.“ [4] Das bedeutet: Ein Kind hat das Recht, 
seine eigene Meinung frei zu äußern, vor allem wenn es 
um seinen eigenen Körper geht. Durch die direkten per-
sönlichen Erfahrungen mit ihrer Krankheit verfügen auch 
Kinder über ein Spezialwissen, das die meisten Erwachse-
nen nicht haben.
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Dennoch bedeutet die Berücksichtigung des Kindeswillens 
nicht, dass eine Entscheidung allein durch den Willen des 
Kindes bestimmt wird. Nicht die Selbstbestimmung des 
Kindes in allen Fällen ist das Ziel seiner Beteiligung. Damit 
würden wir das Kind überfordern. Es geht vielmehr um die 
Sicherstellung, dass die Sichtweise des Kindes in Entschei-
dungsprozessen angemessen berücksichtigt wird und das 
dem Kind auch vermittelt wird [3].

Und die Fürsorge bzw. das Kindeswohl? Als Eltern bzw. Er-
wachsene haben wir eine Fürsorgepflicht gegenüber Kin-
dern. Weil Kinder noch unmündig sind, schützen wir sie 
um ihres Wohles willen. Kindeswohl bedeutet „wohlver-
standenes Kindesinteresse“ [3]. Doch wahre Fürsorge ope-
riert möglichst nicht mit Zwang. Wenn es zu Zwangsmaß-
nahmen kommt, hat oft nicht das Kind, sondern der Er-
wachsene versagt. Echte Fürsorge besteht darin, weder 
die Autonomie des Kindes zu überschätzen, indem man 
das Kind zu Entscheidungen zwingt, zu denen es noch gar 
nicht fähig ist, noch das Kind in seinen Fähigkeiten und sei-
nem Willen zu unterschätzen.

Die Fürsorge muss sich am Wohl des Kindes orientieren, 
und dazu gehört die Berücksichtigung des Kinderwillens. 
Das bedeutet, Fürsorge und Autonomie schließen sich 
nicht aus, sondern sie ergänzen einander.

Das Prinzip der Menschenwürde
Neben den Prinzipien der Autonomie und der Fürsorge 
steht das Prinzip der Menschenwürde. Auch Kinderwürde 
ist Menschenwürde.

Was versteht man unter Menschenwürde? Immanuel 
Kant, ein deutscher Philosoph, versteht unter der Würde 
des Menschen seinen inneren Wert [5]. Dieser innere Wert 
ist absolut, er hat keinen Preis, das heißt, er kann durch 
nichts abgewogen werden, weder durch Geld noch durch 
andere Güter.

Der Mensch existiert als „Zweck an sich selbst, nicht bloß als 
Mittel zum beliebigen Gebrauche“, so Kant in seiner „Grund-
legung der Metaphysik der Sitten“ [5]. Das bedeutet, dass 
der Mensch Würde besitzt ohne sein Zutun, allein durch 
sein Menschsein. Die Achtung vor dem Menschen als Men-
schen schulden wir allen Menschen aufgrund ihrer inhä-
renten Würde.

Natürlich dürfen wir Menschen als Mittel gebrauchen, z. B. 
wenn wir eine Krankenschwester nach dem Weg zur An-
meldung fragen. Damit nutzen wir sie als Ersatz für feh-
lende Krankenhaus-Hinweisschilder. Wir dürfen sie aber 
nicht darauf reduzieren und sie danach wie ein benutztes 
Hilfsmittel wegwerfen [8]. Im umgekehrten Fall sollte die 
Krankenschwester auch nicht auf die Frage eines Patien-
ten, wie lange er noch warten müsse, „Es dauert solange es 
dauert!“ antworten. Denn diese Art von Antwort respek-

tiert den Fragenden nicht als Vernunftwesen, das denken 
kann, das die Gründe hören und verstehen möchte. Diese 
Antwort verletzt die Würde des Fragenden [9].

Die Achtung vor der Würde des Menschen verbietet die 
bloße Instrumentalisierung eines Menschen. Das gilt auch 
für die eigene Würde. Wir dürfen, so Kant, unsere eigene 
Würde nicht verlustig machen.

Achtung vor der Würde ist also entscheidend. Den Men-
schen als Mensch wahrzunehmen und zu respektieren mit 
all seinen persönlichen Eigenschaften, Bedürfnissen und 
Willensäußerungen. Die Achtung vor der Würde des Kin-
des führt wieder zum Kind zurück [6]. Das Prinzip der Men-
schenwürde schützt das Kind vor der ungerechtfertigten 
Verfügung über das Kindeswohl, weil es an den inneren 
Wert des Kindes als Mensch erinnert. Ebenso schützt das 
Prinzip der Menschenwürde die leicht verletzliche Persön-
lichkeit des Kindes [6].

Die Achtung vor der Würde des Menschen umfasst auch 
die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Pluralität. Ver-
schiedene Lebensweisen, Wertvorstellungen und Religi-
onen gilt es zu respektieren. Zum Beispiel hilft bei einer 
Untersuchung eines Mädchens aus einer islamischen Kul-
tur die Behandlung durch eine Ärztin anstelle eines männ-
lichen Arztes, dem Schamgefühl entgegenzuwirken und 
den Aufbau von Vertrauen zu erleichtern.

Kants Verständnis der Menschenwürde ist im Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 1, Absatz 1 ver-
ankert: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-
ten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Liebe als Zugang zum Kind und zu den 
Eltern

Zu spüren, was der andere braucht, z. B. Nähe oder Dis-
tanz, ist Liebe. Dem anderen das Gefühl zu geben, für ihn 
da zu sein, ist Liebe. Liebe braucht keine Worte. Liebe ist 
da, wenn man sich für sie öffnet. Liebe zeigt den Weg zum 
anderen. Liebe nimmt die Angst und den Schmerz.

Wenn Untersuchungen und Behandlungen der Patienten 
im Krankenhaus gelingen sollen, dann ist Liebe in Form 
von Aufmerksamkeit, Empathie und begleitender Fürsor-
ge wichtig. Wie der Fuchs in „Der kleine Prinz“ sagt: „Es ist 
ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesent-
liche ist für die Augen unsichtbar.“ [7]

Die Liebe zu den Kindern ist eine unabdingbare Voraus-
setzung für die Arbeit mit Kindern. Ihnen mit leuchten-
den Augen zu begegnen, ihnen aktiv zuzuhören und sich 
auf ihre Geschichten einzulassen sind Zeichen der Liebe. 
Die Kinder fühlen sich ernst genommen und schenken im 
Gegenzug ihr Vertrauen.
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Ebenso brauchen Eltern eine liebevolle Zuwendung. Viele 
Eltern wollen gegenüber ihren kranken Kindern stark sein. 
Aber sie schaffen das nur, wenn sie auch mal so sein kön-
nen, wie sie sich fühlen. Dafür ist eine empfindsame Be-
treuung seitens des medizinischen Personals notwendig. 
Dieser liebevolle Umgang mit Eltern in ihrer Verzweiflung 
und mit ihren Ängsten kann ihnen Hoffnung und Stärke 
geben. Dadurch ist auch ihre Mitarbeit bei der gemeinsa-
men Entscheidungsfindung wieder möglich.

Eine gute Aufklärung ist unverzichtbar
Eine gute medizinische Aufklärung schafft es, den Patien-
ten umfassend zu informieren und seine Fragen und Be-
denken zu klären, damit keine Missverständnisse bleiben. 
Dadurch fühlt sich der Patient in seiner Individualität wahr- 
und ernst genommen. Das ist für eine gelingende Unter-
suchung bzw. Behandlung unverzichtbar. Damit die Auf-
klärung gelingt, sollte sie in einfacher und klarer Sprache 
formuliert werden. Weniger Fachausdrücke, weniger kom-
plexe Zusammenhänge, mehr Zuhören. Hier hilft es, den 
Standpunkt des Patienten, insbesondere auch des Kindes 
als Patient, immer vor Augen zu haben. Die Fähigkeiten 
zum Gespräch mit Patienten und mit Kindern im Beson-
deren kann man trainieren.

Eine gute Aufklärung braucht einen ruhigen Raum und 
genügend Zeit für Rückfragen und zum Nachdenken. Zu 
schnelles Sprechen ist kontraproduktiv. Eine respektvol-
le Haltung gegenüber dem Kind als Patient trägt viel dazu 
bei, dass eine Aufklärung tatsächlich gelingt. Und das kann 
dann auch zur Folge haben, dass eine Festhaltemaßnahme 
bzw. Fixierung überflüssig wird. Eine gute Aufklärung ist 
zudem unverzichtbar als Basis für die Entscheidung bzw. 
Einwilligung zu einer Behandlung seitens des Patienten. 
Der Patient soll dabei Einsicht in seine Krankheit und ihre 
Behandlung gewinnen. Dafür ist das Verstehen der Krank-
heit wichtig. Dem Patienten in seinem Urteilsvermögen zu 
vertrauen gehört zu einer guten Aufklärung.

Umsetzung im praktischen Handeln
Damit Fixierung bzw. grobes Festhalten weitmöglichst ver-
mieden werden kann, sind folgende Aspekte zu beachten:

▪▪ Die Wahl der richtigen Vorgehensweise unter Abwä-
gung aller Umstände

▪▪ Die Vermittlung und Umsetzung gegenüber dem Kind
▪▪ Die Vermittlung gegenüber den Eltern
▪▪ Der eigene Umgang mit der Situation und die eigene 

Verarbeitung des Erlebten

Ein Beispiel für eine Alternative zum Festhalten ist der ge-
zielte Einsatz der Comfort-Positionierung bei Kindern als 
stressreduzierende Maßnahme (▶„Halt geben oder fest-
halten?“, S. 117 ff). Hier wird zwangvolles Festhalten er-
setzt durch ein Halten durch Nähe. Die Kinder auf dem 

Schoß der Eltern sitzen zu lassen ist menschlicher, als sie 
in einer technischen Vorrichtung festzuhalten [2].

Über den eigenen Umgang mit den Kindern als Patienten 
und die Verarbeitung des Erlebten zu reflektieren ermög-
licht jedem, ein waches, moralisches Bewusstsein und eine 
empathische Haltung zu entwickeln – zum Wohle der Pa-
tienten wie auch zum eigenen.
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